
3. Ausfertigung Bezirkveglnung

B E GRUNDÜNG
Z UM BEBAUUNGSPLAN ORTSDtJRCHFAHRT K 34(Linien-Linden
straße) DER GEMEINDE CARLSBERG
HETTENLE IDELHEIM KREIS BAD DURKHEIM

VERBANDSGEMEINDE

Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Carlsberg im Zuge der K 34
wird die Aufstellung eines Bebauungsplanes entspr. SS 1 (2),
2 (1) und 9 (1) Nr. 3 BauGB erforderlich, der vom Rat der Ge-
meinde Carlsberg für die städtebauliche Ordnung sowie als
dringliche Voraussetzung der Durchführungsmaßnahme beschlos-
sen wurde .

PLANUNGSANLASS

SITUATION DER BAULEITPLANUNG
Der Ge]tungsbereich des Bebauungsp].alles liegt innerhalb der
im F]ächennutzungsp]an der Verbandsgemeinde Hetten].eidelheim
(Fensterplan Carlsberg 1:5.000) gemäß nebenstehenden Aus-
schnitt dargeste[[ten Wohnbauf].äche. Somit i.st der Bebauung.s-" .
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plan aus dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt. Für den
westlichen Abschnitt wird der genehmigte Bebauungsplan "Wohn
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park west]i,ch (ies Ortskerns", für den nordöst].schen Ab-
schnitt die im Verfahren befindlichen Bebauungspläne
Ortskern" und "Friedhofstraße/Seckenhäuserstraße" sowie

im südöstlichen Abschnitt Anteile (ies Bebauungsplanes
Nördlich der Protestantischen Kirche Erweiterung l

berührt. Diese anteiligen Flächen werden nach der Ge-
nehmigung di.esel vorliegenden Bebauungsplanes außer
Kraft gesetzt

Zusammen mit der Kreisverwaltung Bad Dürkheim und dem
Straßenbauamt Speyer sind in den Jahren 1986 und 1987
eingehende Vorgespräche geführt worden, wie die dringend
auszuführende Ausbaustrecke gestaltet werden soll. Diesem
Bebauungsplan i.M. 1:1.000 liegt der RE-Bauentwurf 1:250,
aufgestellt durch die Stl'aßenverwaltung Rheinland-Pfalz-
Straßenbauamt Speyerr hergestellt vom Ing.Büro W.Keller
Saarbrücken, zugrunde .

PLANUNGSABSICHT

n
Di.e Gemeinde verfügt unmittelbar an diesem Straßenzug über
die wichtigsten Gemeinbedarfsflächen, wie die Kirchen bei-
der Konfessionen, Schule und Post sowie das Sondergebiet
der Einkaufsstxaße als jeweils vexkehrsanziehende Gebäude.
Um vor allem den Charakter der Ortsmitte zu betonen und
die gesamte Ortsdurchfahrt als Dorfraum im engeren Sinne
aufzufassen, erhält der Ausbau erhöhte Bedeutung.

Zu diesem Zweck koordiniert der Bebauungsplan. Er integriert
und greift am günstigsten, sofern Eingriffsregelungen er-
forderlich werden, in den Raum . Die dörfli.chen Ziele für
dieses Gestaltungsleltbild sind: Nutzungsverflechtungen,
städtebauliche Verklammerungen, Verbesserungen der sozia-
].en Beziehungen und optimale Verkehrssicherheit. Auf
irgendwelchen nostalgischen Zierrat wird tunlichst ver-
zichtet, so :daß nicht nur "Ortsdurchfahrer" angesprochen
werden sondern auch "Straßenraumbenutzer" . Die Gemeinde
Carlsberg ist anerkannter Erholungsort

Der räume.sche Geltungsbereich ist so gefaßt, daß die Ausbau-
maßnahme durchgeführt werden kann. Dabei sind in erster Linie
öffentli.che Verkehrsflächen einbezogen. Im Bebauungsplan er-
scheinen die Verkehrsflächen innerhalb der Straßenbegrenzungs
linien. Außer(iem sind in Höhe Brunnenstraße, Gartenstraße und
Kurweg insgesamt 14 Bäume innerhalb des räumli.chen Geltungs-
berei.ches festgesetzt. Die übrigen notwendig erachteten Baum-
standorte sind in den jeweiligen Grünordnungsplänen enthalten
die in den Bebauungsplänen "Wohnpark westlich des Ortskerns
und ''Ortskern" enthalten sind. Hier ist beabsichtigt, auf den
pri.vaters Flächen von der Gemei.nde aus die Baumarten anzu-
setzen und womöglich Baumpatenschaften zu erreichen. Insbe-
sondere geht es hierbei vorrangig um sogenannte Portalwir-
kungen von Laubbäumen, wie si.e die Grünordnungspläne bereits
enthalten .
Schließlich ist auch Straßenbegleit-/Verkehrsgrün i.n kleinem
Maße sowie die öffentlichen Steg.Iflächen festgesetzt

FESTSETZUNGEN
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STRASSENAÜSBAU

Der verkehrsgerechte Ausbau der Lindenstraße K 34 be-
ginnt an der Einmündung in die Wattenheimer Straße im Nord-
westen und endet im Südosten beim tlbergang in die Altleinin
ger Straße. Die Ausbaustrecke beträgt 1,070 km, wobei als
Kostenträger der Baumaßnahme der Kreis Bad Dürkheim für die
se Kreisstraße auftritt. Wle auf der folgenden Auszugs-Bild
seite ersichtlich, besteht eine Schadhafte Fahrbahndecke
und ein insgesamt une]nhe]t].iches Straßenbild mit teilweise
wechselnden Ri.nnenausführungen und Gehwegbelägen. Im Durch-
schnitt weist die Breite der Fahrbahn 5,50 bis 6.00 m auf.
Die Fahrbahn soll von dem Grundsatz nicht abtei.chen. auf
zwei Fahrspuren zu verzi.chten, auch wenn von der Einmündung
der Brunnenstraße bis zur Einmündung der Poststraße die

-'-- J

ei-
gentliche Ortsmitte durchzogen wird. Es ist der Rückbau auf
eine bitumlnös befesti.gte Breite von 5,00 m vorgesehen.

Die Lindenstraße wird die Sichtlinie von Norden nach Süden
im Bereich der ev. Kirche durch eine Baum].ücke belassen, um
das ansprechende Ki.rchenschiff als betonten Raumabschluß zu
emp finden .
1)4MISSIONSSCHUTZ

Nach der im kahle 1985 durchgeführten Verkehrszählung sind
im durchschnittlichen täglichen Verkehrswert (DTV) 1. 839
Kraftfahrzeuge gezäh].t, davon 110 LKWis. Damit ist eine
Verkehrsdichte erreicht, die im üblichen Sinne keiner Orts
umgehung.bedurft hätte. Außerdem verfügt Callsberg im Zuge
der L 520 über eine Ortskernent].astung, zu der die K 34
eine Art "Einhangsystem" bildet.

Vom Ingeni.eurbüro Keller, Saarbrücken, ist im Auftrage des
Stxaßenbauamtes Speyer eine schalltechnische Untersuchung
zum Straßenverkehrs].äTm der K 34 für die Ortsdurchfahrt '
Carlsberg angefertigt worden, die auch der öffentlichen
Auslegung zugrunde gelegt werden mußte. Im Endergebnis ist
festzuhalten :

l Der sogenannte Mittelungspegel überschreitet schon jetzt
die Zulässigen Grundwerte von 62 dB(A) am Tag und 52 dB(A)
in der Nacht. Im Bereich eines durchgeführten Ausbaus
werden diese Werte um 1,70 dB(A) bei. Bi.tumendecke erhöht.

Es sind auch bei klassifizierten Straßen Bestrebungen im
Gange, die Geschwindlgkeitszone von 30 km/h einzuführen
und da(durch womöglich erhöhte Dezibel im Fa]]e Car].rbergab z ub auen .
Laufende Untersuchungen in Dormagen bel Köln haben auf
Bundesebene für die Geräuschminderung der Fahrbahndecke
einerseits und der Reifenkonsistenz andererseits gute
Aussichten für derartige Lärmeinwirkungen erbracht
Mit Rücksicht auf die Maßnahmenfolgen diner zuvor gedachten
teilweisen Pflasterung auf den Geräuschpegel einerseits und
wegen der womöglichen Kosten für den aktiven linmissionsschutz
der Anrainer andererseits, hat sich der Gemein(herat dazu ent-
sch].osten, die Strecke durchgehend zu asphaltieren.
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2 Sowoh[ nach den Richt].innen für den Lärmschutz an Stras-
sen als auch nach Verkehrsbelastung, Geschwindigkeit und
der Shellprognose für die Steigerung des anzunehmenden
Motorisierungsgrades werden die Zielzahlen für das Jahr
2000 des DTV mit 2.170 dargestellt; das ist ein zumut-
barer gemitte].ter Ortswert für die Größe einer Gemeinde
wie Carlsberg. Da Steigungen im Ausbauabschnitt nicht
vorkommen un(i auch Störwirkungen an Kreuzungen die Mes-
sungen nicht beeinträchtigen, kann von folgenden Werten
ausgegangen werden:
- LKW-Antei]. bei Tag und Nacht 6 %,
- Geschwi.ndi.gkeitshöchstgrenze 50 km/h.
- emmi.ssi.onspegel i.m Jahre 2000 56,52 dB(A) bei. Tag

und 48 , 74 dB (A) bei Nacht
Der nachrichtlich übernommene RE-Bauentwurf - Ausbau der OD
Carlsberg - mit den nachfolgend aufgeführten Anlagen: Erläute-
rungsbericht mit landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ubersichts
karte , Ausbauquerschnitte , Grunderwerbsplan, Grunderwerbsver-
zeichnis, schalltechnische Untersuchung - Berechnung, Verzeich-
nis der Wege, Gewässer, Bauwerke und sonst.An].aßen, Querprofile
und Höhenpläne ist Bestandteil dieser Begründung.

KOSTEN

Für die Länge der Ausbaustrecke mit 1,070 km sind die Aus
baukosten auf ca. l Mio. DM veranschlagt. Kostenträger
der Baumaßnahme ist der Kreis Bad Dürkheim als Baulast-
träger für Kreisstraßen. Die Gemeinde Carlsberg wird ge-
mäß Ortsdurchfahrtsrichtlinien anteilmäßig an den Bauko-
sten für neue Gehwege beteiligt. Hierzu wird vor Baube-
ginn eine Vereinbarung abgeschlossen.
Dieser Bebauungsplan schafft das Baurecht für die geplan-
te Maßnahme, deren Bauzeit mit ca. 12 Monaten geschätzt
wird. Der Anliegerverkehr kann reibungslos abschnittswei-
se umge]eitet werden. A]]e Pf]anzungen innerha].b der
Straßenbegrenzungslinie werden von der Kreisverwaltung
getragen.

ABWÄGUNG N A C H DER 1 . ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

Von privater Seite sind keine Eingaben während der öffent-
lichen Auslegung eingegangen. Von den eingeschränkt beteilig-
ten Trägern öffent].scher Belange sind fo].mende Stellungnahmen
ab z uwägen :

Straßenb auamt Speyer
vom 29 . 10. 1987

Gemeinde. Carlsberg

Bebauungsplan entspricht(ier
Ausbauplanung des Straßenbau
amte s .

Der Vermerk über die Anlagen
ist auf jedem Planten zu
überne amen .

Der Vermerk Über die Anlagen
entsprechend der Festsetzungen
nach S 9 BauGB ist auf jeder
Planausfertigung und jedem
Planten eingetragen.
(Der Vermerk wur(ie zur 2.öffent-
lichen Auslegung herausgenommen .)
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Fortsetzung Straßenbauamt
Speyer :

Gemeinde Carlsber

Es muß eine ausreichende Aus
fahrtsicht an den Einmündun-
gen der Gemeindestraßen in
die K 34 bestehen .

Sowohl. die Aus fahrtsicht
als auch die Au fwuchshöhe
in den Einsichtbereichen
nicht über O, 80 m sind ge-
währleistet
Der Geltungsbereich des
Bebauungsplanes bezieht
keine Sichtdreiecke mlt
eln . Hierzu besteht eine
weitere Absicherung i.n den
beiden Bebauungsplänen
Wohnpark westlich des

Ortskerns " und "Ortskern
deren Anteile an diesem
Bebauungsplan der K 34
nach Genehmigung außer
Kraft treten .

Anpflanzungen von Bäumen sol
].en die RAS-Q 19 82 beachten .

Diese Richte.knien werden
voll beachtet und bel der
Bauausführung berücksich-
tigt.

Staatliches Gewerbeaufsichts
amt Neustadt an der Wein
straße vom 29 . 10 . 1987

Aus Gründen des Immissions
schutzes bestehen keine Be
denken .

Die tJnbedenklichkeit stützt
sich überdi.es auf die zuge-
hörige schalltechnische Un-
tersuchung .

Oberpostdirektion Karlsruhe
vom 17 . 11 . ].987

Im Planbereich liegen Fern-
meldeanlagen der Deutschen
Bundespost . Kontakt und Ein.
weisung bei der Bau ausfüh-
rung werden vom Fernmelde-
baubezlrk Eisenberg übernom
men .

Der Fernme].debaubezirk Eisen
berg wix'd rechtzeitig vor
Baubeginn unterrichtet.

Diese Entwurfsbegründung hat zusammen mit dem Entwurf des Be
bauungsplanes (fünf Blätter) und mit dem Entwurf der Textli-
chen Festsetzung mit den dazugehörigen Anlagen in der Zeit

Mai 198g....... bj.s ...3:Juni.1988....... öffent].i.ch
. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden

vom

. . . . . . ortsüblich bekannt gemacht.
i: ,ipli. IS8$.



TEXTL ICHE FE S TS ETZ UNG
ZUM BEBAUUNGSPLAN "ORTSOURCnFAnRr K 34 (LiNiEN-LINDEN-srRAssE)
DER GEMEINDE CARLSBERG VERBANDSGEMEINDE HETTENLEIDELHEIM
KREIS BAD DURKHEIM

RECHTSGRUNDLAGEN

l

2

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 08.12.1986 (BGBI. l S. 2253)

Gemei.ndeordnung für Rheinland-Pfalz(GVBL
derzeitig geltenden Fassung .

S. 419) in der

GELTUNGSBEREICH

Die vom Geltungsbereich des Plangebietes erfaßten Flurstücke
sind mit einer starken schwarzen unterbrochenen Linie umzo-
gen

ÜBERTRAGUNG VOM PLAN IN DIE WIRKLICHKEIT

Soweit für die Ansteckung der erforderlichen Baugrenze keine
Maße in den Plänen angegeben sind, sollen diese abgegriffen
werden. Ausgehend von einer möglichen Ablesegenauigkeit von
0,50 mm wird für die so erfolgten Festsetzungen in der ört-
lichkeit eine Genauigkeit von + 50 cm verlangt

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZtJNGEN GEMÄSS S 9 BauGB

©
Mit der Rechtswirksamkeit dieses Planes werden die Bebauungs-
pläne "Wohnpark westlich des Ortskerns", "Ortskern" und "Nörd
lich der Protestantischen Kirche - Erweiterung 1", soweit sie
in den Geltungsbereich dieses Planes fallen, außer Kraft ge-

Z

Diese Textliche Festsetzung hat zusammen mit dem Entwurf des
Bebauungsplanes (5 Blätter) und mit der Entwur:Esbegründung in
der Zeit vom ...?-.Mqi.1988.. ..... .. bis ...!..qllr\i.t986.. ...

öffentlich ausgelesen. tli.chen Auslegung wurden am ZJ ßPtil 1988
ortsfibjLich bekanntgemacht .

Js#e;Zr, den .21.Juli.19$$ ......

bis

/
OJ?'tsbürgerme'\iter

Diese BegrilDdupg. ist Bestandteil
des am ...g'd.:o.P...(f. angezeigten
BebaLli.! }lHs1?13i'leS .
Kreisver';-.'a.};:lng Bad Dürkheim
Bad Diifkt:eiirl, den .?Zg;.gg=.(P/....
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AI ITS©LATT
der Verbandsgemeinde

Verbandsgemeinde
Hettenleidelheim

HETTENLEIDELHEI
im Leiningerland

Altleiningen Carlsberg Hettenleidelheim Hefenthal Wattenheim

Deutscher Stadtbotë

13. Jahrgang Donnerstag. den 29. September 1 9qZlf

Deutscher Gemeindebote

Nr. 39

AMTLICHE NACHRICHTEN

vom 8.12.1986 (BGBI. l S. 2253) Durchführung des Anzeigeverfbh-
rens und Inkrafttreten des Bebauungsplanes "Ortsdurchfahrt K 34

(Linien-Lindenstraße)" der Ortsgemeinde Carlsberg
Der vom Rat der Gemeinde Carlsberg am 30.6.1988 als Satzung
besclüossene Bebauungsplan "Ortsdurchfahrt K 34 (Linien-Linden
straße)" ist der Kreisverwaltung Bad Dürkheim am 21.7.1988 gemäß
$ 1l BauGB angezeigt worden
Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat mit Erklärung vom
13.9.1988. Az.: 61&13/63-05/Ca-13.'EI-Wah mitgeteilt. daß eine Verlet-
zung von Rechtsvorschriften nicht geltend gemacht wird
Der Bebauungsplan wüd ab sofort mit der Begründung zu jeder
manns Einsicht während der Dienststunden bei der Verbandsge-

Der Bebauungsplan umfaßt die Kreissüaße Nr. 34. soweit diese als
Lindenstraße und L.indenstraße bezeichnet ist und ein Teilstück der
AJtleininger Straße sowie die Einmüdungsbereiche der folgenden
Ortsstraßen: Waldstraße, Seckenhäuser Straße. Fkiedhoßtiaße. Am
Hügel, Kurweg, Gartenstraße, Poststraße. Brunnenstraße. Auf dem
Forst, Mittelweg und der Landesstraße Nr. 520 sowie Teilßächen der
nachfolgend aufgeführten Anliegergrundtücke, die aJs ÖHëntliche
Verkelusßächen in Anspruch genommen werden
1009. 195/3. 195n, 203/26, 206/{, 211/28. 21 1/29. 21 1/6, 21 1/23. 23&2. 239/
7, 241/3. 240/4. 330. 332r2, 332/2, 333, 333/2, 345, 349/16. 349/13. 349/1. 359/
3, 359/4, 35&5. 317/3. 317/4. 320/1. 320/2. 321/4, 323/4. 323. 322. 32&ll
32&16. 24U14. 24210, 2482, 243/2, 24&4. 245/54. 245n8. 245n7. 24W49
245/81, 245/27. 246. 247. 250. 250/6. 250/8. 25W2, 177/5. 177/12. 1'n/9. 187
190, 192/2/ 192/3 uhd 193/3. außerdem die Grundstücke mit den Plan.
Nrn. 205/2. 208/3. 209/2. 245/'79. 245/80. 244/2. 211/32. 211/30. 2{2/15 und

indeverwaltung liettenleidelheim, Hauptstr. 45, Zimmer 22, 6719
ttenleidelheim bereitgehalten. Die o.g. DienststeUe gibt über den
alt des Bebauungsplanes auf Verlangen Auskunß.

20&5

Vollzug des Baugesetzbuches(BauGB)

Es wird daraufhingewiesen, daß gem. $ 44 Abs. 3 Satz l und 2 sowie
Abs. 4 BauGB eine Entschädigung verlangt werden kann. weiun die
m den $$ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Die Leistung der Entschädigung ist schriftlich bei der
Verbandsgeniieindeverwaltung Hettenleidelheim zu beantmgen.
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von
3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres. in dem die Planungsbe-
dingten Vennögensnachteile eingetreten sind, geltend gemacht
wird. Gemäß $ 215 Abs. l BauGB ist eine Verletzung der in $ 2 14 Abs
l Satz Nr. l und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor.
schriften nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser
Bekanntmaclrung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend
gemacht worden ist. Mängel der Abwägung sind nur beachtlich.
wenn sie innerhalb von 7 Tagen seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Fom)vor-
schriften oder den Mangel der Abwägung bepünden soll. ist darzu-

Schließlich wird damufhingewiesen, daß gem. $ 24 Abs. 6 Gemeinde-
ordnung (Gero) eine Verletzung der Bestinunungen über Aus-
schließungsgrtinde($ 22 Abs. l GemO) und die EinberuftDng und die
Tagesordnung von Sitzungen des Gemeindemtes($ 34 demo)
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jah'es seit dieser
Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen. die
eine solche Rechtsverletzung beBtinden kölner gegenüber'der
Gemeinde geltend gemacht worden ist. ''' ''''"" ". '"
Mit dieser Bekaiuntmachung tritt der Bebauungsplan in lCraft.
Ebinger, Ortsbürgermeister

Hinweise

legen.


